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0 DIE PROBLEMATIK DER BEWÄLTIGUNG EINES UNFALLS 

Für die optimale Bewältigung eines Notfall Klein (= bis 5 Verletzte), Notfall Mittel (= 6 bis 15 Verletzte) 
Notfall Groß (= über 15 Verletzte) ist für alle beteiligten Einsatzorganisationen ein österreichweit gültiges 
Organisationsschema vorgesehen, damit jede Einsatzorganisation nach den gleichen Abläufen agiert und 
somit eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit stattfinden kann. Ausführliche Absprachen und 
Erklärungen können im Ernstfall keine mehr erfolgen. 
Der Notfall Klein wird vom normalen Dienstbetrieb bewältigt. 
 
Ein Großunfall mit sehr vielen Verletzten gilt dann als bewältigt, wenn... 

¶ einer möglichst großen Zahl von Verunfallten optimale Hilfe zuteil geworden ist, 
¶ der nach dem Ereignis entstehende zusätzliche Schaden klein gehalten werden konnte und 

¶ die Wiederherstellung im Schadensraum angemessen rasch bewerkstelligt worden ist. 
 
Gemäß den bekannten Grundsätzen des Katastropheneinsatzes sind dafür die Voraussetzungen dann 
gut, wenn im Schadensraum geführt, der Kampf gegen die Zeit ohne überstürztes Handeln gewonnen 
und die Ausdehnung der Schadenslage auf benachbarte und andere Räume verhindert wird. 
 
Bei oberflächlicher Betrachtung und wegen der zur täglichen Selbstverständlichkeit gewordenen 
hochmodernen und spezialisierten Individualmedizin neigt man dazu, die medizinischen Maßnahmen auch 
auf dem Schadensplatz mit vielen Patienten oder zu betreuenden Personen allein ins Zentrum zu stellen. 
Damit ist der Erfolg keineswegs sichergestellt, meist gar der Misserfolg vorprogrammiert. Auch im 
sanitªtsdienstlichen Bereich sind Û 
 
 
 
Elemente, die eine tragende Rolle spielen. Anders ausgedrückt: Medizin im Schadensraum ohne 
weitreichender organisatorischer Maßnahmen und entsprechender Vorbereitungen verpufft nahezu 
wirkungslos, bzw. verlegt das Schadensereignis in die Krankenhäuser. 
 
Grundkenntnisse über Aufbau und Funktion der ðSanitätshilfsstelleä sind von jedem Notarzt und Sanitäter 
zu fordern. Sie sind es, die als Erste im Schadensraum eintreffen und durch ihre ersten Handlungen über 
Erfolg oder Misserfolg des Einsatzes mitentscheiden. 
 
Mit dem folgenden Modell für die sanitätsdienstliche Organisation im Schadensraum wird versucht, dem 
Grundsatz der Einfachheit Rechnung zu tragen.  
 
Die als Sanitätshilfsstelle (SanHiSt) bezeichnete sanitätsdienstliche Einrichtung im Schadensraum soll... 

¶ einen raschen Übergang von der Spontanhilfe in die gezielte Rettung ermöglichen, 

¶ den verschiedenen Ereignissen und ihren Besonderheiten nach dem Baukastenprinzip leicht angepasst 
werden können und 

¶ eine optimale Effizienz gewährleisten, wenn ihr Aufbau nur mit Verzögerung oder nur teilweise 
möglich ist. 

  

Û F¦HRUNG  -  ZEIT  -  RAUM Û 
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1 EINSTUFUNG UND ALARMIERUNG 

Einsatzvorbereitung 

Jeder NFG-Einsatzteilnehmer inklusive des Leitstellenpersonals muss wissen, was er beim Einsatz zu tun 
hat.  

 
 
 
 
Die Übersicht über die jeweilige Einsatzphase und die notwendige Unterstützung der Einsatzmannschaft 
ist sicherzustellen. 
 

1.1 Lageannahme 

Die Annahme des Geschehens ist die erste Tätigkeit der Leitstelle.  
 

 
 

1.2 Einsatzentscheidung 

Wird entschieden, dass es sich um einen ðNotfallä handelt, dann wird als nächstes durch die Leitstelle 
eine (vorläufige) Notalleinstufung vorgenommen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Einstufung ist es unerheblich, ob es sich um Schwer- oder Leichtverletzte handelt.  
Ist absolut keine Einstufung möglich, ist vorerst NFM anzunehmen. 
 
Bei NFM und NFG sind bei der Alarmierung der Rettungsmittel auch  unverzüglich die jeweilige RK HE 1 
(Bezirksführungsgruppe) sowie die zustªndigen F¿hrungskrªfte (z.B. OVD, Dienstaufsicht,Û) mit zu 
alarmieren.  

NOTFALLEINSTUFUNG 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stufen VERLETZTENANZAHL/ 
BETROFFENE   SITUATION  
zu eruieren    Verletztenanzahl vorerst unbekannt 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NF1 (Notfall Eins) 1 (meist bekannt) ðMopedsturzä 
NFK (Notfall Klein) 2 â 5 ðUnfall â 1 PKWä 
NFM (Notfall Mittel) 6 â 15 ðVerkehrsunfallä 

 ðKleinbus, ....ä 
NFG (Notfall Groß) über 15 ðAutobusungl¿ckä 
  ðZugsungl¿ckä 
  ðFlugzeugabsturzä 
  ðMANV â Massenanfallä  
 
  von Verletztenñ 

Ein Notfall kann aufgrund der geschilderten SITUATION bzw. der VERLETZTENANZAHL oder der 
vorliegenden SYMPTOME eines Patienten erkannt werden. 

Alarmpläne, Einsatzprotokolle und Checklisten sind auf standardisiert vorgegebenen Grundlayouts 
(Alarmplan RK NÖ) seitens der Bezirkskommanden zu erstellen und laufend zu aktualisieren! 
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1.3 Einsatzmittelalarmierung 

Folgende Einsatzmittel stehen für die Bewältigung von Notfällen zur Verfügung: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die in den nachfolgenden Notfallvarianten angeführten Einsatzmittel dienen in erster Linie zur 
Heranschaffung von Personal und Material und sind keine Transportkapazitäten. Die Ersteintreffenden 
haben vielmehr die Aufgabe, die nötigen organisatorischen Maßnahmen zu treffen. 

Folgende Einsatzmittel sind je Notfallstufe von der Leitstelle zu alarmieren:  

 

NOTFALLSTUFEN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTFALL KLEIN (NFK) 
1 Notarzteinsatzmittel 

2 Rettungsmittel 
Dienstführer 

 

NOTFALL MITTEL (NFM) 
2 Notarzteinsatzmittel 

3 Rettungsmittel 
Dienstaufsicht 

RK â HE 1 (Bezirksführungsgruppe mit FUE)   
 
 

NOTFALL GROSS (NFG) 
3 Notarzteinsatzmittel 

4 Rettungsmittel 
Dienstaufsicht 

RK â HE 1 (Bezirksführungsgruppe mit FUE)    
Rufbereitschaft des Landesverbandes 

RK â HE 14/1 (Psychosoziale Betreuung KI) 

 

Sozial- und Betreuungseinsätze, die das Ausmaß des Regelbetriebes übersteigen, sind im Rahmen der 
Kommandostruktur (Bezirks-, Bereichs-, Landeskommando) abzuwickeln. (Definition siehe Seite 8) 
 

EINSATZMITTEL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notarzteinsatzmittel NAW, NEF, NAH 
Rettungsmittel RTW, KTW 

Das OPTIMALE EINSATZMITTEL ist das mit der KÜRZESTEN EINTREFFZEIT (ETZ) 

FUE 

FUE 
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Wenn zu wenige Notarztmittel für den Einsatz zu Verfügung stehen, können jederzeit RTW´s mit 
anderen Ärzten besetzt werden. 
 
 
 
 
 

Die weitere gezielte Alarmierung erfolgt nach qualifizierter Lagemeldung, nach Alarmplan und nach der 
festgelegten Alarmierungsstruktur durch die Leitstelle.  

 

 

 

 
Unter den nachalarmierten Kräften sollten sich ca. 10 % Ärzte befinden. 
 
Wichtig: Die Alarmierung zusätzlicher Kräfte darf nur nach Anforderung/Freigabe durch den RK-
Einsatzleiter erfolgen. 
  

Verantwortlichkeiten der Dienstaufsicht  
 

Dazu zählen unter anderem: 
 

¶ Beratung des Einsatzleiters bei Einsätzen ab 3 Fahrzeugen an einem Einsatzort 

¶ Beratung des Einsatzleiters im Schadensgebiet bzw. Übernahme der vorläufigen Einsatzleitung im 
Falle eines Großschadens- oder Katastrophenfalls bis zur Übergabe der Einsatzleitung (z.B. an 
Bezirkskommandanten) 

¶ Einsatzunterstützung im Hintergrund (nach Eintreffen der Bezirkskommandanten) 
¶ Kontakt zur bzw. für die Leitstelle 

¶ Kontaktaufnahme mit SvE und Ansprechperson für KI 
¶ geordnetes Ausrücken 

 
Sozial- und Betreuungseinsätze 
 

Als Sozialeinsätze sind Einsätze zu verstehen, die einen logistischen Einsatzschwerpunkt aufweisen, wo 
jedoch primär keine Verletzten oder erkrankten Personen zu behandeln sind. Es geht hierbei im 
Wesentlichen um das Abwenden des Eintritts von möglichen Schädigungen (z.B.: Versorgung längerfristig 
liegengebliebener Autofahrer mit G¿tern zur Wªrmeerhaltung,Û). 
 
Betreuungseinsätze sind Einsätze bei denen die psychosoziale Betreuung von Angehºrigen, Beteiligten,Û 
nach außergewöhnlichen Schadensereignissen den klaren Einsatzschwerpunkt darstellen  
(z.B: Hinterbliebene nach Lawinenabgang, Massenpanik,Û). 

  

Bei allen Notfalleinsätzen erfolgt die weitere gezielte Alarmierung von Einsatzkräften  
nach Eintreffen der ersten Mannschaft. Diese kann gesicherte Informationen vom Schadensplatz 

weitergeben. 

Bei einer gesicherten Lagemeldung von vor Ort sind folgende Einsatzmittel zu alarmieren:  

¶ pro 1 Schwerverletzten 1 Rettungsmittel  

¶ pro 2 Leichtverletzten 1 Rettungsmittel 
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2 ORGANISATION IM SCHADENSRAUM 

Ein Unfall mit mehreren Verletzten stellt die beteiligten Rettungskräfte oftmals vor schwierige Aufgaben. 
Da geschulte Führungskräfte erst zeitlich verzögert am Einsatzort eintreffen, kann jeder Sanitäter 
plötzlich in die Situation geraten, in der er derartige Einsätze vorläufig führen muss. 
 

Der Sanitäter kann dabei aber selten auf Erfahrungswerte und auch nicht auf erworbenes 
Routineverhalten zurückgreifen. Er steht schlagartig in einer chaotischen Situation, die für alle 
ersteintreffenden Rettungskräfte eine deutliche Belastung darstellt. Oft besteht zu diesem Zeitpunkt ein 
krasses Missverhältnis zwischen dem Behandlungsbedarf und der Anzahl der Einsatzkräfte, die primär 
nicht ausreichen. 
 
 
 
 
 

Folgende Leiterfunktionen sind nach den einzelnen Notfallstufen zu besetzen: 
 

 1. Eintreffendes 
Fahrzeug 

Nächste Fahrzeuge Weitere Fahrzeuge 

 
Notfall Klein 
 

 
Einsatzleiter RK 

 
----------------- 

 
----------------- 

 
Notfall Mittel 
 

 
Einsatzleiter RK 
Leiter Transport 
 

 
Leiter Triage 
 

 
----------------- 

 
Notfall Groß 
 

 
Einsatzleiter RK 
Leiter Transport 
Leiter Triage 
[ersteintreffender Arzt]  

 
Leiter M (MatMeldeStelle) 
Leiter BeHa 1 
(Sofortbehandlung)  
[zweiteintreffender Arzt] 

 
Leiter Behandlung  
Leiter SanHiSt 
Leiter Betreuung 
Leiter Unverletzte 
 

 

  

Aufgrund des anfänglichen Missverhältnisses zwischen Behandlungsbedarf und der vorhandenen 
Versorgungskapazität sind eine gute Organisation und eine klare Strukturierung erforderlich. 
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Notfall Klein (NFK) 

¶ Die Führung am Notfallort (EL-RK) muss so früh wie möglich übernommen werden, um für jeden 
Patienten eine frühest mögliche Versorgung zu gewährleisten. 

¶ Der Einsatzleiter hat die Aufgabe, sich über die richtige Absicherung des Notfallorts zu 
erkundigen, diese dient der Sicherheit aller Einsatzorganisationen. 

¶ Zur Abschätzung der erforderlichen Kräfte sollte er sich einen Überblick über die Lage 
verschaffen. 
 
 
 

 
 

  

Wichtig ist die richtige Zuteilung der vorhandenen Einsatzkräfte auf die vorhandenen Patienten. 

Jeder verletzte Patient wird 
von einem Sanitäter 
versorgt, damit die 
Transportfähigkeit hergestellt 
werden kann. Anschließend 
werden die Patienten den 
Rettungs- bzw. 
Notarztmitteln zugeordnet 
und in die geeigneten 
Krankenhäuser gebracht. 

 
Sichtung und Behandlung 

 
 
 

Zuteilung auf Kfz 
 
 
 

Abtransport 

Schadensplatz 
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Notfall Mittel (NFM) 

¶ Zu den Aufgaben des NFK kommen zusätzliche. 
¶ Die Einweisung der eintreffenden Fahrzeuge und die Sicherstellung des geordneten Abstellens der 

Einsatzfahrzeuge müssen frühzeitig erfolgen. Damit soll ein reibungsloser Zugang zum Notfallort 
ermöglicht werden und ebenso ein geordneter Abtransport der Patienten. 

¶ Absetzung einer ersten Lagemeldung und eines umfassenden Lageberichts durch den Einsatzleiter. 

¶ Einsatztaktische Abstimmung mit dem ersteintreffenden Arzt durch den Einsatzleiter. 

¶ Erfassung der Patienten (evtl. Verwendung der Patientenleittasche) und Sicherstellung der 
Dokumentation (unter Zuhilfenahme des kleinen OrGUS). 

¶ Danach erfolgen die räumliche Zusammenführung von Patienten und eine grobe Strukturierung 
nach Verletztengrad (Patientenablage). 

¶ Entscheidung über die Verteilung der Patienten auf die einzelnen Rettungsmittel sowie Festlegung 
des jeweils geeigneten Zielkrankenhauses mit dem Notarzt. 

¶ Dokumentation der anwesenden Kräfte (Funknummer, Eintreffzeit, Mannschaft, Abfahrtszeit, 
Zielort) gegebenenfalls durch FUE. 

 
 

 
Wird ein NFM durch den Einsatzleiter bestätigt, erfolgt eine automatische Alarmierung des örtlichen 
KI-Teams. 
 

Genauere Beschreibung der Aufgaben des ðEL â RKä finden Sie im Anhang (A.2.1). 
 

 

  

Beim NFM ist ein Einsatzleiter klar zu deklarieren und dieser muss seine Erreichbarkeit bekannt geben.  

Die verletzten Patienten 
werden vom Schadensplatz 
in die Patientenablage 
verlegt und dort auch 
versorgt. Danach erfolgen 
die Zuteilung zu den 
Fahrzeugen und der 
Abtransport in die 
geeigneten Krankenhäuser. 

 
Sichtung 

 
Verlagerung in die 
Patientenablage 

 
Behandlung 

 
Abtransport 

 

 

 

 

Schadensplatz 

Patientenablage 
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Notfall Groß (NFG) 

Folgend dem Grundsatz - ðDas Bestmögliche für die größte Anzahl an Patientenä â muss kurze Zeit von 
der Individualversorgung einzelner Patienten Abstand genommen werden. Für die ersten Minuten des 
Einsatzes sind einzig und allein die Führung und die Organisation ausschlaggebend. Der Einsatzerfolg 
wird durch die ersten Maßnahmen der Führung und Organisation wesentlich beeinflusst. Ein Fehlen dieser 
organisatorischen Erstmaßnahmen ist oft im gesamten Einsatzverlauf nicht wieder aufzuholen. 
 

Für die ersteintreffenden Rettungskräfte ist es nicht möglich bzw. nicht notwendig, die Elemente der 
SanHiSt in ihrer gesamten komplexen Struktur anzuwenden, da personelle und materielle Strukturen 
fehlen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Die verletzten Patienten 
werden vom Schadensplatz 
in die Patientenablage 
(=Pufferzone) verlegt. Von 
dort aus gelangen sie durch 
die Triage in den 
Behandlungsraum bzw. in 
die angrenzenden 
Sammelstellen (Unverletzte 
oder Tote). Danach erfolgen 
die Zuteilung zu den 
Fahrzeugen und der 
Abtransport in die 
geeigneten Krankenhäuser. 
 

 
Sichtung 

 

 
Patientenablage 

 

 
SanHiSt 

(Behandlung) 
 

 
Abtransport 

 

 

 

Schadensplatz 

Patientenablage 

 

Triageraum 

Behandlungsraum 

Transportraum 

SanHiSt 

 
Sammel-

stelle  
Tote 

 
Sammel-

stelle 
Unverletzte 
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2.1 Einsatzleiter (EL-RK)  

Bei allen Einsätzen, mit mehr als 2 Rettungsmittel vor Ort, benötigt man eine Führungsstruktur. Deshalb 
übernimmt ein Sanitäter des ersten Fahrzeuges die vorläufige Einsatzleitung. Dieser Sanitäter meldet die 
Einsatzleitung der Leitstelle (ðÛ ich übernehme die EinsatzleitungÛä) und kennzeichnet sich als EL-RK (die 
Kennzeichnungen befinden sich im kleinen OrGUS). 
 
Ab diesem Zeitpunkt obliegen diesem vorläufigen Einsatzleiter die Organisation und Koordination aller 
Rot Kreuz Einsatzaufgaben. Seine ersten wesentlichen Aufgaben müssen mit einer standardisierten 
Checkliste abgearbeitet werden.  
 
 
 

2.2 Kfz-Sammelplatz  

Die Einweisung nachfolgender Einsatzfahrzeuge bedingt die vorherige Festlegung eines  
Kfz-Sammelplatzes. Der Einsatzleiter bestimmt einen geeigneten ðLeiter Transportä der dementsprechend 
gekennzeichnet wird, und den Kfz-Sammelplatz so rasch wie möglich errichtet. Die schematische 
Darstellung zeigt die anzuwendenden Parkmöglichkeiten, wobei die Schrägparkposition der 
Längsparkposition vorzuziehen ist. 
 

 
  



 

 

5. Auflage - 01/2012  NFK / NFM / NFG  

 

14 

Regeln am Kfz-Sammelplatz: 

Dazu zählen unter anderem: 

¶ Festlegung des ðLeiter Transportä 

¶ Absicherung des Sammelplatzes 
¶ Abstand zum Schadensraum â evtl. in einem Bereitstellungsraum 

¶ geordnete Aufstellung (Schrägparkordnung)  
¶ fester Untergrund  

¶ Schlüssel stecken lassen (wenn nicht anders angeordnet) 
 

2.3 Verletztenablage â Patientenablage  

Gemeinsam mit dem Kfz-Sammelplatz gehört die Verletztenablage (Patientenablage) zu jenem Bereich, 
der möglichst frühzeitig zu errichten ist. Der Einsatzleiter bestimmt die Position und benennt einen 
Verantwortlichen, der sich um den Aufbau der Verletztenablage  kümmert.  Die Ausstattung und 
ðoptische Belegungä der Patientenablage  kann mit einfachsten Mitteln erfolgen.  

Hierfür werden das Material und die Ausrüstung der zuerst eintreffenden Fahrzeuge verwendet. 
 

Patientenablage: 

liegende Patienten Materialstrecke sitzende Patienten 

 
(Bei einem Notfall Groß ist die Patientenablageablage nur als Sammelbereich für die Zuführung in die 
Triagestelle vorgesehen, und somit ein Beschicken mit einer Materialstrecke nicht notwendig).  
 

Regeln für die Patientenablage: 

Dazu zählen unter anderem: 

¶ räumliche Gliederung durch parallele Anordnung von Tragen, Bergetüchern, Decken usw. 
¶ eine sternförmige Anordnung ist ebenfalls möglich 

¶ ausreichender Abstand zwischen den liegenden Patienten 
¶ Köpfe der Patienten sind zur Materialstrecke gerichtet 

Die personelle und materielle Ressourcenknappheit während der Anfangsphase eines Ereignisses zwingt 
dazu, dass nachrückende Kräfte zunächst an der Patientenablage für die sofortige Erstversorgung der 
Patienten sorgen â Schwergewichtsbildung. Die nachrückenden Kräfte begeben sich vom Kfz-Sammelplatz 
zur Patientenablage. Die Anweisung dazu erhalten sie vom ðLeiter Transportä, sofern noch kein ðLeiter Mä 
bestellt wurde. 
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Der ersteintreffende Notarzt (Leiter Triage) übernimmt die Leitung des medizinischen Teilbereiches des 
Einsatzes. Dabei kann die Erstsichtung und Triage von Patienten an einer bereits definierten 
Patientenablage beginnen. Hier ist die Verwendung von Patientenleittaschen zwingend erforderlich. 
Aufgrund der sehr einfachen Grundstruktur der Patientenablage können Verletzte jederzeit von dort aus 
durch die in weiterer Folge zu errichtende  Triagestelle in den Behandlungsraum verbracht werden. Die 
Verwendung der Patientenablage ermöglicht auch den reibungsloseren Aufbau der SanHiSt Elemente, 
ohne dabei ein zu langes Warteintervall für die Patienten zu riskieren.  
 

2.4 Schadensraum im NFG 

Die folgenden Ausführungen beschreiben den voll ausgebauten Schadensraum im ðNormalfallä für das 
Ereignis mit über 15 Verletzten (NFG). In besonderen Situationen (z.B. voneinander entfernt liegende 
Schadensplätze, verschiedene Zugänge zum Schadensplatz ohne Verbindung, usw.) oder unter 
besonderen Voraussetzungen (z.B. Chemieunfall, der die Einrichtung einer Dekontaminierungsstelle 
erfordert) soll die Organisation sinngemäß angepasst werden (Improvisationsvermögen!). 
 

Der Schadensraum besteht aus: 

¶ Sanitätshilfsstelle ðSanHiStä  

¶ Sammelstelle Unverletzte ðSaSt.Uä 
¶ Sammelstelle Tote ðSaSt.tä 

¶ Informationszentrum (-stelle) ðiä 

¶ Einsatzleitung ðSchadensraumä ðEL-RKä 
¶ Betreuungsstelle ðBetreuungä 

¶ Schadensplatz (-plätze) 
 

Sicherheitseinrichtungen im Schadensraum 

¶ Sicherheitsring:  
Absperrung des Schadensplatzes, um eine Gefährdung der Einsatzkräfte bzw. der Unverletzten 
auszuschließen (gefährliche Stoffe, Einsturzgefahr, etc. durch die Feuerwehr) 

¶ Innerer Absperrring:  
möglichst dichte Absperrung, um einerseits Schaulustige fernzuhalten und andererseits in Panik 
geratene Personen zurückzuhalten (Exekutive, Feuerwehr) 

¶ Äußere Absperrung:  
großräumige Umleitung des Verkehrs (durch die Exekutive) 

Im inneren Absperrring darf nur eine Ein- und Ausfahrtsmöglichkeit (ðPforteä) vorhanden sein, damit 
Einsatzfahrzeuge möglichst koordiniert zu- und abfahren können und keine Fremdfahrzeuge 
unkontrolliert in den Schadensraum gelangen. 
 
Bei längeren Einsätzen ist eine Informationsstelle zu errichten, um Angehörige, Behördenvertreter (die 
nicht unmittelbar im Schadensraum tätig sind) und Pressevertreter entsprechend zu informieren. Durch 
diese Maßnahme wird in der Regel verhindert, dass Unbefugte in den Schadensraum eindringen und 
einerseits die dort tätigen Einsatzkräfte in ihrer verantwortungsvollen Arbeit behindern und andererseits 
falsche oder nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen nach außen tragen.  

Schadensplatz 

 i 

Triageraum 

Behandlungsraum 

Transportraum 

BIZ 
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Organisation im Schadensraum 

  

ggf. Deko 

 

BIZ 

SvE 
KI 

FUE 
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3 ORGANISATION DER SANITÄTSHILFSSTELLE 

Auch hier gilt, wie schon im Kapitel ðOrganisation im Schadensraumä angef¿hrt, dass mit 
Improvisationsvermögen die Organisation an evtl. besondere Situationen angepasst werden muss. 
 

Räume (Bereiche) in der SanHiSt 

Die Sanitätshilfsstelle besteht aus drei Räumen: 

¶ Triageraum 
¶ Behandlungsraum  

¶ Transportraum 
 
Die Versorgung und der Abtransport der Patienten sind die vorrangigen Aufgaben in der SanHiSt und 
können durch die Betreuung (KI) unterstützt werden. 

 

3.1 Triageraum 

Der Triageraum besteht im Bedarfsfall aus: 

¶ der Patientenablage 
¶ der Triagestelle  

¶ mobilen Bergetriagegruppen 

 

3.1.1 Bergetriage  

Die Bergetriage ist der SanHiSt vorgelagert und wird somit nicht als eigener Raum in der SanHiSt 
geführt. 
Mobile Bergetriagegruppen bestehen aus einem Notarzt und einem (Notfall-) Sanitäter (evtl. Funker, 
Schreiber). Diese gehen auf Schadensplätze, wo mit Verletzten, allenfalls Eingeklemmten oder 
Eingeschlossenen gerechnet werden muss.  
Die Aufgabe der Bergetriagegruppe ist es, die Rettungspriorität festzulegen. 
 
Die Kennzeichnung ist im Kapitel 6 ðPatientenleitsystemä beschrieben. 
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3.1.2 Triagestelle  

Je nach Bedarf, den örtlichen Verhältnissen und dem Angebot an Ärzten, wird die Triagestelle möglichst 
nahe beim Schadensplatz, aber außerhalb des Gefahrenbereiches, errichtet.  
 
 
 

Die erste Triage umfasst u.a.: 
 

Summarische Untersuchung des Allgemeinzustandes 

¶ Erheben des Lokalbefundes 
¶ Festlegen der Triagegruppe 

¶ evtl. Auftrag für allfällige Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Da beim Großunfall innerhalb kürzester Zeit sehr viele Patienten zu beurteilen sind, kann im Einzelfall nur 
wenig Zeit pro Untersuchung verwendet werden. Es gilt die Regel: 

 
 
 

 

3.1.3 Patientenablage  

Die Patientenablage dient als Wartezone (Pufferzone) für die Triage. Es werden dort grundsätzlich keine 
Versorgungen durchgeführt (Ausnahme: lebensrettende Sofortmaßen). Weiters können die verletzten 
Patienten an diesem Ort gesammelt werden. Die in die Patientenablage gebrachten Personen werden 
über die Triagestelle den einzelnen Behandlungsstellen zugeführt. 
 

  

¶ Für liegende Patienten max... 3 min. 

¶ Für stehende oder sitzende Patienten max.... 1 min. 
 

Spätestens an der Triagestelle erhält jeder Patient eine Patientenleittasche! 
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3.2 Behandlungsraum  

Der Behandlungsraum umfasst vier Stellen: ðSofortbehandlungä, ðDringende Behandlungä, ðSpätere 
(ambulante) Behandlungä und ðBetreuende (abwartende) Behandlungä.  
 

Der Behandlungsraum ist der materialintensivste Bereich der Sanitätshilfsstelle und stellt auch hohe 
Anforderungen an Organisation und Koordination. Der Leiter soll über eine RK-Führungsausbildung 
verfügen. 
 
 

 
 

 

3.2.1 Behandlungsstelle I - ðSofortbehandlungä  

Die Behandlungsstelle ðSofortbehandlungä dient zur Vornahme lebensrettender Noteingriffe zur 
Herstellung der Transportfähigkeit. Sie ist entsprechend ausgerüstet und verfügt über einen oder 
mehrere Behandlungsärzte, die in der Lage sind, die besonderen medizinischen Maßnahmen auszuführen.  
 

In die Behandlungsstelle I ðSofortbehandlungä kommen Patienten mit u. a. folgenden Diagnosen:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bei der Ankunft in die Behandlungsstelle I ðSofortbehandlungä geschieht Folgendes: 

¶ Einleitung der nötigen Therapiemaßnahmen nach Überprüfung der Erst-Triage-Entscheidung 
¶ Ausführung der notwendigen Noteingriffe, wie Gefäßligatur zur Blutstillung 

¶ Einlegen eines Venenkatheters zur Sicherung des Volumenersatzes 
¶ Intubation 

¶ Koniotomie, Tracheotomie 

¶ Thoraxdrainage 
¶ Notamputation, etc.  

SOFORTBEHANDLUNG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¶ Atem- und Kreislaufstillstand 

¶ Atemstörungen durch Verletzung  bzw. Verlegung 

¶ Spannungspneumothorax 

¶ Starke äußere Blutungen 

¶ Schwerer Schock 

Triageraum 

Transportraum 
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Wenn der Patient transportfähig ist, erfolgt eine ðechteä oder ðadministrativeä Umtriagierung in die 
Behandlungsstelle ðDringende Behandlungä. 

 

3.2.2 Behandlungsstelle II - ðDringende Behandlungä  

In der Behandlungsstelle ðDringende Behandlungå werden alle Patienten gesammelt, die direkt von den 
Triagestellen und von anderen Behandlungsstellen eintreffen und abtransportiert bzw. weiterbehandelt 
werden m¿ssen. Als Leiter Behandlungsstelle ðDringende Behandlungä ist, wenn mºglich, ein Notarzt 
(Triagearzt) einzusetzen. 
 
In die Behandlungsstelle II ðDringende Behandlungä kommen Patienten mit u. a. folgenden Diagnosen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der Einlieferung in die Behandlungsstelle ðDringende Behandlungä geschieht Folgendes: 

¶ Überprüfung der vorherigen Triage-Entscheidung 

¶ Durchführung von einfachen medizinischen Maßnahmen (siehe unten) 
¶ Festlegen der Transportdringlichkeit 

¶ vor allem das Bezeichnen der Klinikspezialisierung (z.B. Neurochirurgie) 

¶ Festlegung besonderer Transportarten (NAH, NAW, etc.) und 
¶ Überstellung zur Verladestelle (Abtransport) 

 
An der Behandlungsstelle ðDringende Behandlungä werden einfache medizinische Maßnahmen 
durchgeführt: 

¶ Verbände 

¶ Fixationen 
¶ Schmerzbekämpfung, pflegerische Maßnahmen 

¶ Schockbehandlung 
¶ Blasenkatheterismus, suprapubische Drainage 

¶ lebensrettende Sofortmaßnahmen beim Auftreten einer lebensbedrohlichen Störung 

  

DRINGENDE BEHANDLUNG 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ SH-Trauma, Wirbelverletzungen mit Lähmungen 

¶ Bauchtrauma (innere Blutungen) 

¶ Thoraxtrauma 

¶ große Gefäßverletzungen 

¶ offene Knochenbrüche und Gelenksverletzungen 

¶ Augenverletzungen 

¶ große Weichteilverletzungen 

¶ Verbrennungen 15 â 30 %  

¶ geschlossene Knochenbrüche und Gelenksverletzungen 
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3.2.3 Behandlungsstelle III - ðSpätere (ambulante) Behandlungä  

In dieser Behandlungsstelle befinden sich Leichtverletzte, die eine einfache medizinische Behandlung bzw. 
eine bedarfsorientierte psychosoziale Betreuung benötigen. Diese müssen nicht unbedingt mit einem 
Rettungswagen abtransportiert werden. 
 
In die Behandlungsstelle III ðSpätere (ambulante) Behandlungä kommen Patienten mit u. a. folgenden 
Diagnosen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beim Eintreffen in der Behandlungsstelle III ðSpªtere (ambulante) Behandlungä werden folgende 
Tätigkeiten wahrgenommen: 

¶ pflegerische Maßnahmen bei Leichtverletzten 

¶ psychosoziale Betreuung durch Kriseninterventionsmitarbeiter 

¶ Entlassung ambulant Behandelter und Zuweisung an die Sammelstelle ðUnverletzteä (SaSt U). 
 

3.2.4 Behandlungsstelle IV - ðBetreuende (abwartende) Behandlungä  

In der Behandlungsstelle ðBetreuende (abwartende) Behandlungä werden jene Patienten gesammelt, die 
vorerst als ðhoffnungslosä bezeichnet werden m¿ssen und deshalb angesichts einer groÇen Zahl 
Abzutransportierender einstweilen zurückzustellen sind, zugunsten jener, die eine höhere 
Überlebenschance haben. 
 
In die Behandlungsstelle IV ðBetreuende (abwartende) Behandlungä kommen Patienten mit u. a. folgenden 
Diagnosen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

SPÄTERE (AMBULANTE) BEHANDLUNG 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ Verbrennung bis 15 % 

¶ kleine Weichteilwunden 

¶ einfache Knochenbrüche, Prellungen und Zerrungen 

¶ leichtes SH - Trauma 

BETREUENDE (ABWARTENDE) BEHANDLUNG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¶ schwere Mehrfachverletzungen 

¶ schwerstes SH-Trauma 

¶ offene Körperhöhlenverletzungen 

¶ Mehrhöhlenverletzungen 

¶ schwere Verletzungen des ZNS, hohe Querschnittslähmung 

¶ schwere Verbrennungen über 50 % 
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Die Aufgaben in der Behandlungsstelle IV ðBetreuende (abwartende) Behandlungä gliedern sich u.a. in 
folgende Punkte: 

¶ Behandlung (Schmerzlinderung, Beruhigung), Überwachung und Betreuung der Patienten 

¶ Verlegung in die Behandlungsstelle ðDringende Behandlungä, falls ein Transport angezeigt ist, 
oder in die Behandlungsstelle ðSofortbehandlungä, falls dies notwendig wird und dort Kapazitäten 
frei werden. 

¶ Transport der Patienten, sobald Transportkapazitäten vorhanden sind und in der 
Behandlungsstelle ðDringende Behandlungä keine anderen Patienten der Transportdringlichkeit auf 
den Abtransport warten. 

¶ Bei Bedarf Betreuung der Angehörigen durch das KI-Team. 
 

3.3 Transportraum  

Folgende Teilbereiche gehören u.a. zum Transportraum: 
 

¶ der Kfz-Sammelplatz der einsatzbereiten, aber im Augenblick nicht benötigten Rettungsfahrzeuge 

¶ die Verladestelle für Patienten in die Rettungsfahrzeuge  
¶ der ðLande- und Verladeplatzä für Notarzthubschrauber  

 
 

 
 

 
 
 

Die Verladestelle für Rettungsfahrzeuge ist so nah wie möglich beim Ausgang der Behandlungsstelle II 
ðDringende Behandlungä anzuordnen.  
Besonderes Augenmerk ist auch komfortablen Zu- und Abfahrten zu schenken, sodass Fahrzeuge weder 
manövrieren noch rückwärtsfahren müssen. Die Unterstützung durch die Exekutive kann notwendig und 
auch hilfreich sein. 
 
Beim Landeplatz ist wegen des Rotorwindes aus Sicherheitsgründen eine ausreichende Distanz zu 
anderen Einrichtungen einzuhalten.  
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Ankommende RK-Einheiten 

 
 
 

Am Anfang wird der Großteil des verfügbaren Personals und Materials in der SanHiSt benötigt. Sobald 
die ersten Patienten mit dem Patientenleitsystem erfasst und transportfähig sind, muss mit der Aufteilung 
der Kapazitäten begonnen werden. Ist die SanHiSt in voller Funktion, wird der Transportkapazität volles 
Augenmerk geschenkt (ausgenommen Nachschub SanHiSt). 
 

3.4 Material- und Meldestelle  

Die eintreffenden Rettungsmittel werden vom ðLeiter Transportä (Kfz-Sammelplatz) in SanHiSt-Personal 
und Transportpersonal unterteilt. Das SanHiSt-Personal wird mit dem benötigten Sanitätsmaterial zur 
Material- und Meldestelle gesandt. Dort wird das Personal den einzelnen Stellen und Funktionen zugeteilt 
und das mitgebrachte Material verwaltet und nach Bedarf ausgegeben. Das Transportpersonal bleibt mit 
ihren Rettungsfahrzeugen am Kfz-Sammelplatz zurück und wird für die anlaufenden Transporte 
bereitgehalten. Eintreffende KI und SvE Mitarbeiter werden an die MatMeldeStelle gesandt und von 
dieser nach Rücksprache mit dem ðLeiter Betreuungä an die entsprechenden Versorgungsstellen 
weitergeschickt. 
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3.5 Betreuung  

Frühestmöglich wird in Zusammenarbeit mit einem KI-Mitarbeiter die Errichtung einer Informationsstelle 
veranlasst. Bis zur Errichtung eines BIZ (Betroffenen-Informations-Zentrum, Beschreibung 3.6.5 auf Seite 
26) ist die Informationsstelle eine Anlaufstelle für Angehörige und andere Betroffene unter der 
Abschirmung vor der Presse. Die weitere Betreuung und Information der Angehörigen soll nach der 
Errichtung in einem BIZ stattfinden. 
 
Die Aufgaben des ðLeiter Betreuungä umfassen u.a. folgende Tätigkeiten: 
 

¶ der ðLeiter Betreuungä ist dem Einsatzleiter unterstellt 
¶ persönliche Kennzeichnung 

¶ Erhebung des Betreuungsbedarfs 
¶ ggf. Einteilung eines Helfers (Melder, Schreiber, Funker)  

¶ Ansprechpartner für andere KI Einsatzorganisationen (z.B. Akutteam, ASBÖ-KI, Notfallseelsorge) 
¶ Festlegung der KI Einsatzbereiche (III, IV, Tote, Unverletzte, Information, KI, Betreuungszentrum, 

SvE-Betreuungszentrum, Û) 
¶ bei Bedarf wird ein ðLeiter BIZä  und je SanHiSt ein ðLeiter KIä und ein ðLeiter SvEä bestimmt 

¶ Festlegung der Einsatzschwerpunkte (räumlich, personell, taktisch) 
¶ laufende Rücksprache über die Betreuungserfordernisse 

¶ vorausschauende Einsatzplanung (wenn nur SvE â KI im Einsatz) in Hinblick auf: 
o evtl. Veränderung des Schadensraumes (Ausweitung) 
o Entwicklung des Einsatzes 
o Sicherstellung bei Notwendigkeit von Personalablösen, Verpflegung, Kommunikationsmittel  

(z.B. Handy laden, Û)  
o Mögliche Engpässe und andere Probleme  
o Anforderungen, die sich aufgrund des Großschadens ergeben (z. B: anreisende 

Angehörige) 

¶ ständige Kontaktaufnahme mit dem Einsatzleiter, um den Betreuungsbedarf der Mitarbeiter und 
Angehörigen abzuklären 

¶ hält laufend Rücksprache mit KI- und SvE-Mitarbeitern 
 
Persönliche Ausrüstung:  
 

¶ Persönliche Kennzeichnung 
¶ Handfunkgerät/Mobiltelefon 

¶ Schreibmaterial  
¶ Uhr 

¶ Checklisten   
¶ Û. 

 
Eine genauere Beschreibung der ðKennzeichnungä (A.7), ðMaterial und Ausstattungä (A.8) finden Sie im 
Anhang. 
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3.5.1 KI (Krisenintervention) 

Eintreffende KI-Mitarbeiter melden sich bei der äMaterial- und Meldestelleä und werden von dort aus zum 
Schadensraum disponiert. 

¶ Betreuung Angehöriger vor ORT 

¶ Organisation der Betreuung von nicht vor Ort befindlichen Angehörigen (z. B. räumliche Distanz) 
¶ Begleitung der Exekutive bei der Überbringung einer Todesnachricht 

¶ Verabschiedung/Identifizierung 

¶ Kinder- und Elternbetreuung 
¶ Betreuung verletzt und unverletzt betroffener Personen 

3.5.2 SvE (Stress Verarbeitung bei belastenden Einsätzen) 

¶ On Scene Support (Einsatzunterstützung vor Ort) 

¶ Pausenbereich für Einsatzkräfte 

¶ Demobilisation / Einsatzabschluss 
¶ Nachsorge (Debriefing, Einzelgespräche) 

3.6 An die SanHiSt angelagerte Stellen (außerhalb der SanHiSt) 
 

3.6.1 Sammelstelle Unverletzte  

In dieser Sammelstelle sind nach durchgeführter Triage und Erfassung unverletzte Personen 
unterzubringen und je nach Bedarf einer entsprechenden psychosozialen Betreuung zuzuführen. 
 
 

3.6.2 Sammelstelle Tote  

In dieser Sammelstelle befinden sich die Verstorbenen. Der Abtransport durch die Bestattung wird erst 
nach Feststellung des eingetretenen Todes vom Notarzt und der Erfassung der Daten veranlasst. Die 
Betreuung der Angehörigen bei Identifizierungen und beim Abschiednehmen von den Verstorbenen, ist 
nach Möglichkeit gemeinsam mit KI-Mitarbeitern durchzuführen. 
 

3.6.3 Führungsunterstützungselement  

Das Fahrzeug, welches das Führungsunterstützungselement im Einsatzraum bildet, ist meistens ein KTW, 
da KTWs in größerer Anzahl zur Verfügung stehen. Diese werden beim Ausrücken anstelle des 
Tragsessels und der Krankentrage mit auf entsprechend gleichartig passenden Traggestellen mit den 
darauf befindlichen Materialien (Kisten) ausgestattet.  Diese Ausrüstung ist bezirksweise vorzuhalten.  
 
 
Als Alternative kann die Krankentrage bzw. der Tragsessel auch mit einem auf dem Tragegestell 
befestigten Bürotisch (samt Büromaterial) ausgetauscht werden. 

Mit dem Führungsunterstützungselement werden unter anderen folgenden Aufgaben durchgeführt: 

¶ die Wegweisung im Nahbereich des Schadensraumes 

¶ die allgemeine Kennzeichnung  
¶ die Verteilung der Organisationsunterlagen (Patientenleittaschen, Checklisten, Landkarten) 

 

FUE 
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3.6.4 Informationsstelle (Pforte)  

Die Informationsstelle hat die Aufgabe, die unten angeführten Personen mit Informationen zu versorgen. 
Sich meldende Betroffene werden hier durch KI-Mitarbeiter empfangen und unter Abschirmung der 
Presse informiert. Anschließend werden sie einer entsprechenden Betreuung zugeführt. 

Die Personen, die hier Auskunft erhalten, sind in der Regel: 

¶ Behördenvertreter 
¶ Pressevertreter 

¶ Angehörige und sonstige Betroffene  
 

3.6.5 Betroffenen-Informations-Zentrum (BIZ) 

Ein BIZ dient der umfassenden psychosozialen Betreuung im Rahmen komplexer Schadenslagen, 
Großunfällen oder Katastrophen von Angehörigen direkt betroffener Personen und/oder von 
unverletzten direkt betroffener Personen. 

Wenn aus den Einsatzgeschehen zu erkennen ist, dass u.a. folgende unten genannte Umstände eintreten, 
dann ist die Errichtung eines BIZ zu erwägen: 

¶ eine länger andauernde psychosoziale Betreuung einer größeren Anzahl von Personen nötig wird  

¶ eine Informationsweitergabe an eine größere Anzahl von Personen nötig ist 

¶ eine weitere erhebliche Anzahl von Angehörigen am Schadensort zu erwarten sind 
¶ sich bereits eine erhebliche Anzahl von Angehörigen in der Nähe des Schadensortes aufhalten    

3.6.6 Patientendekontamination 

In der Patientendekontamination erfolgt die strahlenmedizinische, biologische und chemische 
Dekontamination.  
Dieser Bereich ist im Vorfeld der SanHiSt anzuordnen und nur durch Spezialkräfte zu betreten. 
Erfolgreich dekontaminierte Personen kommen anschließend in die SanHiSt. 
 

3.7 Patientenlauf im Schadensraum 

 
Der Ablauf bzw. der Patientenweg in der SanHiSt ist folgender: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PATIENTENWEG 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Rettung 
2. Transport zur Patientenablage / Triagestelle 

3. Triage 
4. Transport zur bezeichneten Behandlungsstelle 

5. Behandlung und Herstellen der Transportfähigkeit 
6. Triage für den Abtransport (Dringlichkeit, Zielspital) 

7. Abtransport 

 i 
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Organisation im Schadensraum 
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4 PERSONAL- UND FÜHRUNGSSTRUKTUR 

Personalbedarf 

Der Personalbedarf bei einem Notfall rechnet sich nach der Patientenanzahl, 10% davon sollen Ärzte 
sein. 

 

Führungsstruktur 

Die Führungsstruktur wird im nachfolgenden Organisationsschema dargestellt. Alle Positionen, die nicht 
besetzt werden können oder müssen, werden von der nächsthöheren Funktion mitübernommen. 

 
 
 
 

 

4.1 Personal nach Qualifikation 

4.1.1 Sanitäter 

Unter Berücksichtigung der Ausbildung und Neigung des Einzelnen werden die Sanitäter in folgenden 
Bereichen eingesetzt: 

¶ Bergung/Rettung 

¶ Triage 

¶ Behandlung  

¶ Transport 
 
Jeder Rettungssanitäter wird über Auftrag des Leiters einer bestimmten Stelle (bzw. Leiter) zugewiesen. 
Notfallsanitäter werden nach Möglichkeit zur Unterstützung der Notärzte herangezogen. Nach der 
Beendigung eines Auftrages hat jedoch jeder Sanitäter wieder an seine Stelle zurückzukehren, bis er 
vom Leiter einen neuen Auftrag bekommt. 
 

4.1.2 (Not-) Ärzte 

 
 
 
 
Für leitende Funktionen sollte der (Not-) Arzt auch in organisatorischen Belangen geschult sein und wird 
dabei durch vorbereitete Checklisten unterstützt. 

4.1.3 Spezialisten 

Andere Personen oder Funktionen sind nach Möglichkeit mit den jeweiligen Spezialisten zu besetzen. Sie 
müssen nicht über eine Rettungs- oder Notfallsanitäterausbildung verfügen. Bei erschwerten Bedingungen 
kommen Spezialgruppen anderer Organisationen zum Einsatz. 
  

Das Organisationsschema f¿r den ðNotfall GroÇä muss allen Beteiligten in den Grundzügen bekannt 
sein. Diese müssen in der Lage sein, die ihnen nach der gerade vorherrschenden Notwendigkeit 

zugewiesene Funktion erfüllen zu können. 

Besonders wichtig ist es, dass er sich auf eine ausgewählte Notfalltherapie beschränkt. Material und 
zeitaufwendige Spezialbehandlungen sollen nur so weit eingesetzt werden, dass die Gesamtheit aller 

Patienten dadurch nicht zu Schaden kommt.  
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Andere Personen oder Funktionen sind: 

¶ Führungsunterstützung 

¶ Betreuung (KI, SvE) 
¶ Dokumentation 

¶ Materialorganisation 
¶ Suchhunde 

¶ Verpflegung 
¶ Lager (Unterkunft) 

¶ Technik (Strom und Beleuchtung) 

¶ Dekontamination 
 

4.2 Personal mit Leiterfunktionen 
 

4.2.1 RK Einsatzleiter  

Ihm obliegen die Organisation aller RK-Einsatzaufgaben und die Leitung der RK-Einsatzkräfte im 
gesamten Schadensraum. Der Einsatzleiter wird  durch Assistenten und das FUE unterstützt. 
 
Wird eine SanHiSt aufgebaut, ist ein ðLeiter SanHiStä zu definieren, der sich speziell um den Aufbau und 
den Betrieb dieser kümmert. Sind 2 oder mehrere SanHiSt`s in einem Einsatzraum in Betrieb so ist je ein 
ðLeiter SanHiStä zu definieren. 
 
 

4.2.2 Leiter Sanitätshilfsstelle  

Dieser organisiert und führt die Sanitätshilfsstelle in Absprache mit dem EL-RK und dem leitenden 
Notarzt.  

Ihm sind unmittelbar unterstellt: 

¶ Leiter Material- und Meldestelle 

¶ Leiter Behandlung 

¶ Leiter Triage 
¶ Leiter Transport 

¶ Leiter Bergung 
¶ Leiter und Personen spezieller Gruppen 

 

4.2.3 Leitender Notarzt (LNA)  

Die Funktion des LNA ist im § 40 Ärztegesetz 1998 geregelt. Der LNA organisiert und führt in Absprache 
mit dem Leiter Sanitätshilfsstelle den Einsatz in medizinischer Hinsicht.  
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4.3 Personal Triageraum 

4.3.1 Leiter Triage  

Dieser muss ein Arzt sein. Der ðLeiter Triageä  

¶ organisiert die Triagestelle(n) und teilt den weiteren Triage-Ärzten die Aufgaben zu 
¶ triagiert selber auf einer Triagestelle, soweit ihm das die leitende Funktion gestattet 

¶ setzt die mobilen Bergetriagegruppen ein (Bergespezialist und Arzt)  
¶ hält Kontakt mit dem ðLeiter SanHiStä 

4.3.2 Triagearzt 

Er ist dem ðLeiter Triageä unterstellt und ist entweder bei der Bergetriage oder in der Triagestelle tätig. 

Grundsätzliche Aufgaben: 

¶ Feststellung der Bergepriorität 

¶ Festlegen der Triagegruppe (Behandlungspriorität) 
¶ evtl. Auftrag für allfällige Sanitätshilfe-Maßnahmen 

 

4.3.3 Bergetriagegruppen  

Mobile Bergetriagegruppen bestehen aus einem Notarzt und evtl. aus einem (Notfall-) Sanitäter (evtl. 
Funker). Beim Massenanfall von Verletzten muss sich auch der Notarzt der mobilen Bergetriagegruppe 
bezüglich der Behandlung am Bergungsort zurückhalten, weil nur die Gesamtübersicht und das Finden 
von Verletztenschwerpunkten eine gute Voraussetzung f¿r ðdas Bestmºglicheä schafft. 
 

4.4 Personal Behandlungsraum 
 

4.4.1 Leiter Behandlung (Behandlungsraum)  

dessen Aufgaben sind unter anderem:  

¶ fordert das notwendige Material an 

¶ legt die Einzelheiten für seinen Raum fest 

¶ baut die Behandlungsstellen auf 
¶ teilt Personal zu 

¶ betreibt und führt den Behandlungsraum 

¶ koordiniert zwischen den Behandlungsstellen 
 

4.4.2 Leiter Behandlungsstelle I - ðSofortbehandlungä  

Der Leiter muss ein Arzt sein. Seine Aufgaben sind unter anderem: 

¶ die Behandlungsstelle zu leiten und nach Möglichkeit lebensrettende Noteingriffe durchzuführen 

¶ die Veranlassung von Verlegungen der Patienten in andere Behandlungsstellen und in den 
Transportraum. Der Arzt weist somit eine Transportpriorität zu. 

¶ weitere Ärzte einzuteilen und dem sanitätsdienstlichem Personal Aufgaben zuzuweisen 
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4.4.3 Leiter Behandlungsstelle II - ðDringende Behandlungä  

Der Leiter muss ein Arzt sein. Dessen Aufgaben sind unter anderem: 
¶ die Behandlungsstelle zu leiten  
¶ die Veranlassung von Verlegungen der Patienten in andere Behandlungsstellen und in den 

Transportraum und Zuweisung der Transportpriorität  
¶ Festlegung einer Klinikspezialisierung oder einer besonderen Transportart bei Bedarf 

¶ Einteilung weiterer Ärzte und die Zuweisung von Aufgaben dem sanitätsdienstlichen Personal  

4.4.4 Leiter Behandlungsstelle III  - ðSpªtere (ambulante) Behandlungä 
Dessen Aufgaben sind unter anderem:  

¶ die Behandlungsstelle zu leiten und die Erst-Triage-Entscheidungen zu überprüfen 

¶ die Veranlassung von Verlegungen der Patienten in andere Behandlungsstellen und in den 
Transportraum und Zuweisung der Transportpriorität.  

¶ Entlassen von ambulant behandelter Patienten und Zuweisung zur Sammelstelle nicht (mehr) 
Pflegebedürftiger (SaSt.U). 

¶ Er fordert ausreichend KI-Mitarbeiter an 

 

4.4.5 Leiter Behandlungsstelle IV - ðBetreuende (abwartende) Behandlungä 
dessen Aufgaben sind unter anderem:    

¶ die Behandlungsstelle zu leiten und die Erst-Triage-Entscheidungen zu überprüfen 

¶ die Veranlassung von Verlegungen der Patienten in andere Behandlungsstellen und ggf. in den 
Transportraum und Zuweisung einer Transportpriorität. 
 

4.5 Personal Transportraum 

4.5.1 Leiter Transport 
dessen Aufgaben sind unter anderem:  

¶ koordiniert den Transportraum entsprechend der den Patienten zugewiesenen 
Transportprioritäten 

¶ organisiert und bezeichnet Verladestelle, Hubschrauber-Landeplatz und Kfz-Sammelplatz 

¶ veranlasst die Absperrung des Landeplatzes 
¶ hält sich auf dem Laufenden über die Aufnahmekapazitäten der Zielspitäler 

¶ weist den Rettungsfahrzeugen und Hubschraubern die Zielspitäler zu 
¶ führt (in der Anfangsphase) das Hilfsblatt Kfz-Übersicht, führt das Transportprotokoll und das 

Hilfsblatt Transportzuteilung NFK / NFM oder NFG 
¶ hält Evidenz über die zugewiesenen Fahrzeuge 

¶ gewährleistet die ungehinderte Zu- und Abfahrt im Transportraum (Unterstützung durch die 
Exekutive) 

¶ setzt bei Notwendigkeit einen ðLeiter Verladestelleä, einen ðLeiter Kfz-Sammelplatzä und einen 
ðLeiter Landeplatzä ein 
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4.5.2 Leiter Verladestelle  

Dieser unterstützt den ðLeiter Transportä für diese Stelle. 
 

4.5.3 Leiter Kfz-Sammelplatz  

Dieser organisiert und leitet den Kfz-Sammelplatz. 
 

4.5.4 Leiter Hubschrauberlandeplatz  

Dieser unterst¿tzt den ðLeiter Transportä f¿r diese Stelle. 
 

4.6 Leiter Material- und Meldestelle  

Der ðLeiter Material- und Meldestelleä ist die ðzentrale Drehscheibeä sowohl f¿r den Material- als auch für 
den Personalfluss. Es ist sehr wichtig die Übersicht über sämtlich eingesetzte materielle und personelle 
Ressourcen zu haben. Diese sollten in adäquater Weise dokumentiert werden und Nachbeschaffungen 
sind nach einer R¿cksprache mit dem EL bzw. dem ðLeiter SanHiStä zu veranlassen. 
 
Seine primären Aufgaben sind: 

¶ enger Kontakt mit dem ðLeiter SanHiStä 
¶ führen der Evidenz über eingetroffene Personen und Materialien 

 
 
 

4.7 Leiter Betreuung  

Der ersteintreffende Peer oder KI-Mitarbeiter ¿bernimmt die Position ðLeiter Betreuungä. Er ist für die 
vorläufige Organisation und Durchführung der Betreuung im gesamten Schadensraum zuständig und 
dem RK-Einsatzleiter unterstellt.  

In den Zuständigkeitsbereich des ðLeiter Betreuungä fällt unter anderem: 

¶ Einteilung von ðLeiter KIä und ðLeiter SvEä  
¶ Betreuung von leicht- bzw. unverletzten Betroffenen und Angehörigen (KI) für die Dauer des 

Einsatzes. Nach Bedarf auch über das Einsatzende hinaus. Je nach Größe des Ereignisses können  
für die Teilbereiche KI und SvE eigene Leiter bestimmt werden, die dem ðLeiter Betreuungä 
unterstellt sind.  

¶ Betreuung von Mitarbeitern (SvE) 

4.8 An die SanHiSt angelagerte Stellen 

4.8.1 Leiter Unverletzte 

¶ f¿hrt die Station der ðUnverletzten Personenä 
¶ führt die Erfassung der Unverletzten durch 

¶ besorgt für Unverletzte nach Bedarf, eine entsprechende psychosoziale Betreuung  
¶ organisiert bei Bedarf, eine weitere Versorgung der Unverletzten 
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4.8.2 Sammelstelle Tote       

 
Ein Mitarbeiter soll dafür sorgen, dass die Toten pietätsvoll abgelegt und zugedeckt werden. 
Eine weitere Aufgabe ist die Sicherstellung der KI Betreuung von Angehörigen. Außerdem  
sollten eventuell Identifizierungen mit der Exekutive vorbereitet und unterstützt werden. 
 

4.8.3 Leiter Informationsstelle  

Der ðLeiter Informationsstelleä hat den Auftrag der Informationsweitergabe. Dieser muss sich vorher mit 
dem Einsatzleiter über den Inhalt der Information, die weitergeben werden darf, absprechen. 
Anschließend erfolgt die Informationsweitergabe an Behörden, Angehörige und die Presse (bei 
Großunfällen). Diese sollte möglichst an der Pforte zur Sanitätshilfsstelle erfolgen. 

Die Aufgaben gliedern sich unter anderem  in: 

¶ eine Kennzeichnung anlegen und anbringen 
¶ Anforderung des notwendigen Personals (1 Melder, ev. noch 1 Schreibkraft). 

¶ laufende Einholung von Einsatzkenndaten, insbesondere von Patientenzahlen und 
Patientennamen von Einsatzleitung (nicht über Funk!) 

¶ nach Einsatzende erfolgt die Feststellung fehlender Namen und Daten von Patienten in den  
Krankenhäusern und die Zusammenführung mit den Nummern der PLS-Taschen, Abstimmung mit 
den Daten der Exekutive und Weitergabe der eigenen Daten auf deren Verlangen 

¶ Weitergabe von Daten im Einvernehmen mit dem EL-RK oder übergeordneten 
Kommandanten 

4.9 Leitungsfunktionen anderer Organisationen 

4.9.1 Als ðbehºrdliche Einsatzleitungä sind berechtigt: 

¶ (Gemeinde), Magistrat, Bezirkshauptmannschaft, Land, Bund 
¶ Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) 

¶ Flughafenbetriebsgesellschaften 
¶ Österreichische Bundesforste 

4.9.2 Sonstige Einsatzleiter 

¶ Einsatzleiter der Feuerwehr 
¶ Einsatzleiter der Polizei 

¶ Einsatzleiter Bergrettung 

¶ Kommandanten des ÖBH 
¶ usw. 

  

 i 
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¶  

FUE 
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5 AUFBAU DER SANITÄTSHILFSSTELLE 

 
Schon ab NFK ist es erforderlich, für eine geordnete Koordination des Einsatzes zu sorgen! 
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In den nachstehenden Punkten wird angegeben, welche Schritte für NFK/NFM/NFG 
notwendig sind: 
 
Eine Sanitätshilfsstelle (SanHiSt) muss auf jeden Fall bei einem Notfall Groß (über 15 Verletzte) 
aufgebaut werden. Der Aufbau sollte in seinen wesentlichen Bestandteilen, in einer möglichst frühen 
Phase und mit höchster Priorität erfolgen. 
 
 
 
 
 
Wichtig für den reibungslosen Aufbau der SanHiSt sind, soweit das eintreffende Rettungsmittel und 
Material nicht zu einer anderen Reihenfolge gezwungen werden, folgende Punkte: 

¶ die vorgegebenen Rettungsmannschaften für NFG 

¶ Übernahme des vorläufigen Einsatzleiters 
¶ die Lagefeststellung und der Lagebericht 

¶ der schrittweise Aufbau der einzelnen Stellen 
¶ die Kennzeichnung der einzelnen Stellen und Leiter 

¶ das Sicherstellen der Kommunikationsebenen 
¶ die Anforderung des Personals und Materials 

 

 
 

Schritt 1 für NFK / NFM / NFG: E n t s e n d u n g   der Rettungsmittel  

Die Rettungsmittel für NFK sollten mindestens aus 1 (Not-) Arzt, 6 (Notfall-) Rettungssanitätern bestehen. 
Zusätzlich sind die Dienstführer der Bezirksstelle zu alarmieren. 
 
Die Rettungsmittel für NFM sollten aus 2 (Not-) Ärzten, 10 (Notfall-) Rettungssanitätern bestehen. 
Zusätzlich sind die Dienstaufsicht der Bezirksstelle, sowie die RK-HE1 (Bezirksführungsgruppe) und die 
Rufbereitschaft des Landesverbandes zu alarmieren. Bei bestätigtem Notfall Mittel (durch die Mannschaft 
vor Ort) ist das Kriseninterventionsteam zu alarmieren. 
 
Es wird empfohlen, dass ein in der Organisation solcher Einsätze besonders geschulter KI oder Peer 
Mitarbeiter die ðLeitung Betreuungä ¿bernimmt. 
 
Das Rettungspersonal für NFG sollte mindestens aus 3 (Not-) Ärzten, 14 (Notfall-) Rettungssanitätern und 
aus weiteren 2 Sanitätern, die in der Organisation solcher Einsätze besonders geschult wurden, 
bestehen. Zusätzlich ist die Dienstaufsicht der Bezirksstelle, die RK-HE 1 des Bezirkskommandos und die 
Rufbereitschaft des Landesverbandes zu alarmieren. Beim NFG ist das Kriseninventionsteam sofort zu 
alarmieren. 
 
Die Ersteintreffenden am Einsatzort übernehmen die vorläufige Einsatzleitung und den ðLeiter Transportä. 
Sie erheben die Lage, legen die einzelnen Räume fest und bereiten die notwendige Infrastruktur vor. 
Möglichst frühzeitig ist auch die Mitnahme des Führungsunterstützungselements zu gewährleisten. 
 
  

Checklisten (siehe Anhang) für jede Funktion sind vorzubereiten und  griffbereit  zu halten, weil im 
Ereignisfall keine Instruktionen mehr erteilt werden können. 
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Das Fahrzeug mit dem Führungsunterstützungselement beginnt, wenn nötig, im Nahbereich des 
Schadensraumes den Anfahrtsweg mittels Wegweiser zu kennzeichnen.  
 
 
 
 
 
 

Schritt 2 für NFK / NFM / NFG: E i n s a t z l e i t e r  

¶ Der Einsatzleiter â Rotes Kreuz führt den gesamten Einsatz und ist auch der Ansprechpartner für 
andere Einsatzorganisationen.  

¶ Er erkundet die Lage und gibt diese mittels der ersten Lagemeldung an die Leitstelle und der ersten 
eintreffenden Mannschaften weiter und teilt diese Aufgaben zu.  

¶ Im Notfall Groß (NFG) legt er mit dem ersteintreffenden Notarzt die Lage der Patientenablage und 
der SanHiSt fest. 

¶ Der Einsatzleiter kann nach Eintreffen des Führungsunterstützungselements von einem besonders in 
der Organisation geschulten Kollegen unterstützt werden.  

 

Schritt 3 für NFK / NFM / NFG: Lageerkundung, Erstellen der Lagemeldung, Lagebericht  

Nach Eintreffen am Notfallort und Verschaffen eines Überblicks ist so bald wie möglich eine erste 
Lagemeldung an die Leitstelle per Funk (mit Hörmöglichkeit für alle weiteren Kräfte) durchzugeben. 
Für einen detaillierten Lagebericht bedarf es einer gewissen Zeit, um eine umfassende Übersicht am 
Schadensort gewinnen zu können. Diese Zeit muss man sich auf jeden Fall nehmen.  
 
Folgendes muss ein Lagebericht enthalten: 

Schadensort Die genauen Angaben über den Schadensort werden nochmals 
durchgeben und auch welche Einsatzorganisationen bereits am 
Notfallort sind. 

Verletztenanzahl: Eine grobe Abschätzung genügt für den ersten Lagebericht 

Rettungshinweise: Gefährliche Stoffe, Geländegegebenheit, ðeingeschlosseneä 
Patienten - Spezialhilfsmittel, Personensuche 

Situation im Schadensraum:  Unterbringungsmöglichkeit der Behandlungsstellen, Gelände, 
Tageszeit (z.B. Beleuchtung), Witterung 

Treffpunkt für nachfolgende Genaue Lage des Kfz-Sammelplatzes bzw. des 
Mannschaften: Landeplatzes 

Von diesen ersten Angaben hängt die weitere einsatztaktische Vorgangsweise bzw. die weitere 
zeitgerechte Alarmierung eigener und fremder Kräfte ab. Um die Mitarbeiter bei der Lageerkundung und 
beim Verfassen eines Lageberichts zu unterstützen, ist im kleinen OrGUS das Hilfsblatt  
ðLagemeldungä vorhanden. 
  

Auf eine möglichst frühzeitige Alarmierung von KI-Mitarbeitern, sowie anderer evtl. notwendiger 
Spezialeinheiten ist zu achten! 
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Schon während der Rückmeldung des Lageberichtes beginnt beim Notfall Groß der eigentliche Aufbau 
der SanHiSt. Diese ist im Schadensraum nicht zu nahe (gefährliche Stoffe, Arbeitsraum für FW), aber 
auch nicht zu weit vom Schadensplatz (Transportwege!) einzurichten. Falls mehrere Schadensplätze in 
einem ausgedehnten Schadensraum vorhanden sind, können auch mehrere SanHiSt´s eingerichtet 
werden, allerdings mit der Einschränkung, dass die Koordinierung des Abtransports nur durch einen 
ðLeiter Transportä erfolgen kann (Belegung der Krankenhäuser). Je nach Witterungslage und 
voraussichtlicher Dauer des Einsatzes können die einzelnen Stellen der SanHiSt im Freien, in Gebäuden, 
in Ambulanzbussen oder in Zelten eingerichtet werden. 
Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Behandlungsstellen nach ihrer Dringlichkeit in der richtigen 
Reihenfolge errichtet werden.  
 

Schritt 4 für NFM / NFG: L e i t e r   Transport  

Nach der Mithilfe bei der Lageerkundung übernimmt der zweite Mitarbeiter des ersteintreffenden 
Fahrzeuges diese Funktion. Er legt den Kfz-Sammelplatz für den Transport fest und registriert alle 
Rettungseinheiten am Hilfsblatt ðKfz-¦bersichtä. Hierzu kann der ðLeiter Transportä auch einen eigenen 
ðLeiter Kfz-Sammelplatzä einsetzen. 
Seine weitere Aufgabe ist es, die Einteilung der Fahrzeuge nach den vorgegeben Aufnahmekapazitäten 
der Krankenhäuser für den Abtransport durchzuführen und Absprache mit der Leitstelle zu halten. 
Sollte es der Abtransport der Patienten erfordern, kann auch noch ein ðLeiter Verladestelleä benannt 
werden. In diesem Fall wird die F¿hrung des Hilfsblattes ðTransportzuteilung NFGä und des 
ðTransportprotokoll zur KH-Zuteilungä von diesem ¿bernommen. 
 
. 
  
 

Schritt 5 für NFM / NFG: L e i t e r   Triage     

Der Einsatzleiter legt mit dem NOTARZT 1 die Triagestelle fest. Der Notarzt baut diese auf und beginnt 
mit der Triage. Gibt es nach dem Aufbau der Triagestelle noch keinen Patientenfluss, so kann dieser 
eventuell auch mit der Bergetriage beginnen, sofern für ihn selbst keine Gefahr droht (Ein- oder Absturz, 
gefährliche Stoffe, etc.)! 
 
 
 
 

 

Schritt 6 für NFG: F U E  -  Führungsunterstützungselement   

Die Mitarbeiter kennzeichnen die einzelnen Stellen und legen die bis dahin noch nicht errichteten Stellen 
im Einvernehmen mit dem ðRK-Einsatzleiterä fest. Weiteres werden Checklisten und PLS-Taschen etc. 
ausgegeben. Danach werden die Kommunikationsebenen festgelegt und aufgebaut. 

  

Der ðLeiter Triageä sollte auf die geordnete Verwendung der Patientenleittaschen sowie die l¿ckenlose 
F¿hrung des Hilfsblattes ðTriagezuteilungä achten! 

Auf eine ausreichende persönliche Schutzausrüstung und die am Schadensplatz vorhandenen 
Gefahrenquellen ist unbedingt zu achten! 

FUE 
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Schritt 7 für NFG: B e r g e t r i a g e   

Hat der NOTARZT 1 mit der Bergetriage begonnen, so sollte er (je nach Situation - Verletztenanzahl) 
diese weiterführen. Somit übernimmt der NOTARZT 2 die Triagestelle (= Leiter Triageraum). 
Wenn keine mobile Bergetriage notwendig ist und keine zweite Triagestelle gebraucht wird, übernimmt 
der NOTARZT 2 den Aufbau der Behandlungsstelle I ðSofortbehandlungä.  
 
 

Schritt 8 für NFG: L e i t e r   SanHiSt  

Falls notwendig, setzt der Einsatzleiter nun einen Mitarbeiter, welcher besonders in der Organisation 
solcher Einsätze geschult wurde, als ðLeiter SanHiStä ein. Der ðLeiter SanHiStä übernimmt die 
eigenverantwortliche Führung dieser SanHiSt. Er übernimmt nach Rücksprache mit dem EL-RK die 
Besetzung der einzelnen noch notwendigen Leiter-Funktionen. Die Logistik wird vom 
Führungsunterstützungselement in der Anfangsphase bereitgestellt. Für Nachschub sorgt er selbstständig 
über die Material- und Meldestelle. 
 

Schritt 9 für NFG:   L e i t e r   Sofortbehandlung  

Das 3. Notarztmittel baut diese Stelle des Behandlungsraumes auf. 
Da diese Stelle den größten Anteil des Sanitätsmaterials benötigt, sollte in der Anfangsphase das 
Material aus den ersteintreffenden Fahrzeugen verwendet werden. Wichtig ist, dass rechtzeitig und 
gezielt Materialnachschub von der Material/Meldestelle angefordert wird. 
Die weiteren Sanitäter beginnen mit der Bergung von Verletzten, damit der Patientenfluss (auch wenn 
schleppend) einsetzt. In dieser Phase kann in den meisten Fällen mit der Unterstützung der Feuerwehr 
gerechnet werden. 

Schritt 10 für NFG:  L e i t e r   Material â Meldestelle  

Ein weiterer Sanitäter übernimmt die Material und Meldestelle. 
Der Aufbau einer Material- und Meldestelle ist mit den nachrückenden Materialien zu veranlassen. Bis zu 
deren Eintreffen wird das Material der ersteintreffenden Fahrzeuge zum Aufbau dieser Stelle verwendet. 

Schritt 11 für NFG:  L e i t e r   Dringende Behandlung  

Das 4. Notarztmittel baut diese Stelle des Behandlungsraumes auf. 
In Absprache mit dem ðLeiter SanHiStä und dem ðLeiter Sofortbehandlungä legt der ðLeiter Dringende 
Behandlungä die Behandlungsstelle fest. Diese sollte, wenn möglich, auch im Nahbereich der Verladestelle 
liegen. Die Führung dieser Behandlungsstelle wird durch den Notarzt übernommen. Das notwendige 
Material wird von der MatMelde-Stelle bezogen.  

Schritt 12  für NFG:  L e i t e r   Betreuung  

Der ðLeiter Betreuungä verschafft sich ¦bersicht ¿ber die Lage und legt die Einsatzschwerpunkte und 
Bereiche fest, koordiniert die benºtigten ðRªumlichkeitenä und teilt den eintreffenden KI-Mitarbeitern die 
Bereiche zu. 
Bei Bedarf bestimmt er einen Leiter KI und einen Leiter SvE. 
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Ersteintreffender Peer oder KI (wer zuerst kommt) übernimmt vorläufig die Leitung der Betreuung und 
kann gegebenenfalls von einem höher qualifizierten Mitarbeiter abgelöst werden. 
 

Schritt 13 für NFG: Besetzung restlicher Positionen  

Nach dem Eintreffen der erstalarmierten Einheiten kann je nach Qualität des Lageberichtes und der 
Reaktion der Leitstelle eine kurze Unterbrechung im Bereich des Nachschubes eintreten.  
 
Je nach Lage wird das eintreffende Personal vom Einsatzleiter oder dessen Beauftragten mit Augenmerk 
auf die nachstehende Reihenfolge zugeteilt: 

¶ Leiter Behandlung  

¶ Leiter Kfz-Sammelplatz (RS) 

¶ Leiter ðSpªtere (ambulante) Behandlungä und ðBetreuende (abwartende) Behandlungä (evtl. NA) 
¶ Leiter Verladestelle (RS) 

¶ Leiter Information (Medienkundiger RK-Mitarbeiter)  

¶ Leiter Unverletzte (evtl. KI-Mitarbeiter) 

¶ kontinuierliche Aufstockung aller Stellen mit Sanitätspersonal und Spezialisten nach Bedarf, bis der 
Vollausbau für diesen spezifischen Einsatz erreicht ist 

 
Eine Planung des weiteren Vorgehens in der SanHiSt kann auf Grund der verschiedenen Ereignisarten 
und lokaler Unterschiede nicht vorgegeben werden.  
 
 

  

 i 
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6 PATIENTENLEITSYSTEM 

Jeder von einem Ereignis Betroffene will mit einer Tasche gekennzeichnet werden, weil er sich dann 
erfasst und betreut fühlt. 
Zur Kennzeichnung der Patienten zwecks Erfassung und Leitung sind nur die vom ÖRK und dem 
Bundesministerium für Inneres in ganz Österreich herausgegebenen Patientenleittaschen (PLT) zu 
verwenden. Das Patientenleitsystem hat in den letzten Jahren Veränderungen im Rahmen der 
internationalen Vereinheitlichung erfahren. 
Die Patientenleittasche wird dem Patienten mit einem Gummiband um den Hals bzw. um den rechten 
Oberarm gehängt, so ist diese immer leicht zugänglich und einsehbar. 
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6.1 Ziele der Kennzeichnung 

Die Hauptziele des Einsatzes des Patientenleitsystems sind: 

¶ primär im Interesse der Gesundheit und des Überlebens der Patienten einen geordneten Ablauf 
bei der Triage, bei der Behandlung, beim Transport und bei der Hospitalisierung zu unterstützen 
und 

¶ sekundär ihn auf einfache Weise zu registrieren und ab einem möglichst frühen Zeitpunkt die 
wichtigsten Informationen über die aktuellen medizinischen und organisatorischen Daten und 
Maßnahmen mitzuliefern. 

 
 
 
 
Es geht darum, eine einfache und rasch anzubringende Kennzeichnung für den Massenanfall von 
Patienten zu schaffen. 

Die Anforderungen an die PLT sind: 

¶ widerstandsfähig gegen Beschädigung und Verschmutzung 

¶ unlösliche Beschriftung, welche bei Regen und beim Abwaschen von Blut und Schmutz weitgehend 
erhalten bleibt 

¶ optimaler Informationsgehalt und Dokumentationswert bei einem minimalen Bearbeitungsaufwand 

¶ individuelle Registrierung des Patienten, auch wenn seine Personalien einstweilen nicht bekannt 
sind 

¶ unverwechselbare Zuordnung der persönlichen Sachen des Patienten sowie seiner Befunde, 
Röntgenbilder, Blutproben, usw. 

¶ verwendbar als Leitsystem für den Weg des Patienten innerhalb des Schadensraumes, im 
Transportraum und im Krankenhaus 

 

Das PLS bietet folgende Möglichkeiten: 

¶ Alle Patienten, die mit ðPrioritªtä gerettet werden sollen, werden mit der gelben Karte ðDringendä 
gekennzeichnet. Diese Karte wird auf der Triagestelle wieder entfernt! 

¶ Zusätzlich dazu werden die Patientenleittaschen auch mit einer ðVerstorbenä â Karte ergänzt. 
Selbige dient einerseits zur Kennzeichnung von bereits Verstorbenen, andererseits zur 
Dokumentation des Zeitpunktes der Todesfeststellung, sowie des feststellenden Arztes. 

¶ Kennzeichnung von kontaminierten Patienten und deren persönlichen Gegenständen 
¶ Kennzeichnung von persönlichen Gegenständen durch beigefügte Nummernaufkleber 

¶ Grobdiagnose 

¶ Triage-Anordnungen 
¶ Transportanordnungen 

¶ allfällige weitere medizinische Aufträge 
¶ Das Zielspital ist zu vermerken, um den Transport beauftragten Rettungsdienst und das Zielspital 

ohne Zeitverlust registrieren zu können. 

Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, sind auf den beigefügten Formularen folgende Daten 
festzuhalten: 

¶ am ðBehandlungs-Protokollä weitere medizinische Informationen  

¶ am ðIdentifikations-Protokollä Angaben zur Person 

Formelle und administrative Bedürfnisse dürfen in keinem Fall zu einer Verzögerung von Rettung, 
Behandlung und Transport führen! 
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Die Patientenleittasche und das darin enthaltene Identifikations-Protokoll können außerdem zur 
Identifikation von Toten beitragen. Diese ist im Ereignisfall bei tödlich verunfallten Personen ebenfalls 
anzuwenden, weil sie so lange als lebend gelten, bis ihr Tod vom zuständigen Arzt festgestellt worden ist. 

 

 
 
 

6.2 Einsatzbereiche der Patientenleittasche: 

Bergetriage 

Die Bergungsmannschaften kennzeichnen jeden gesichteten Patienten mittels unausgefüllter 
Patientenleittaschen und gegebenenfalls mit dem Anhªnger ðDringendä, die am Patienten gut sichtbar 
befestigt werden. Mit der PLS-Tasche wird die Bergungspriorität festgelegt. 
Es werden nur verabreichte Medikamente auf der PLS-Tasche vermerkt. 
Beim Massenanfall von Verletzten muss sich auch der Notarzt der mobilen Bergetriagegruppe bezüglich 
Behandlung am Bergungsort zurückhalten, weil nur die Gesamtübersicht und das Finden von 
Verletztenschwerpunkten eine gute Voraussetzung f¿r ðdas Bestmºglicheä schafft. 
 

Schadensraum 

Im Schadensraum wird an jedem Patienten bzw. an jeder erfassten Person spätestens bei der Triage bzw. 
auf der Triagestelle eine PLS-Tasche gut sichtbar befestigt. Bei einer sehr großen Zahl offensichtlich 
unverletzter Beteiligter (z.B. Eisenbahnunglück mit mehreren hundert Unverletzten) kann das Anbringen 
auf jene Personen beschränkt werden, die verletzt sind und jene, die sich im unmittelbaren 
Schadensbereich befunden haben und vermutlich unverletzt geblieben sind. 
 
Die PLS-Tasche bleibt bis zur definitiven und namentlichen Registrierung in der Endbehandlungsstelle am 
Patienten. Dies bedeutet, dass die PLS-Tasche im Krankenhaus erst abgenommen und zu den 
Patientenakten gelegt wird, wenn sich die Lage normalisiert hat und die Person eindeutig identifiziert ist. 
 
Der Triagearzt lässt â idealerweise durch einen Sanitäter, folgende Daten eintragen: 

¶ Grobdiagnose 

¶ Behandlungsdringlichkeit (Triage-Gruppe) 

¶ wenn ansprechbar oder eindeutig bekannt, Name und Geschlecht des Patienten, 

¶ auf der Rückseite evtl. Maßnahmen 

Gleichzeitig dazu wird am Hilfsblatt ðTriagezuteilungä eine PLT-Nummer aufgeklebt, die Triagezeit sowie 
an welche Behandlungsstelle der Patient weitergegeben wird, eingetragen. 

6.3 Vorhaltung der PLS-Taschen 

Patientenleittaschen sollen in folgenden Mindeststückzahlen einsatzbereit gehalten werden: 

¶ 25 Taschen auf jedem RTW, NAW, NAH und NEF 

¶ 100 Taschen in jedem medizinischem Großunfall-Set MeGUS, sowie in Katastrophenmaterial-Sets 
und âFahrzeugen 

 

Das Patientenleitsystem ist keinesfalls ein Ersatz für sanitätsdienstliche Maßnahmen im Schadensraum. 
Im Gegenteil, die funktionierende SanHiSt ist Voraussetzung für die optimale Effizienz des Systems und 

wird somit ein wesentlicher Bestandteil der sanitätsdienstlichen Organisation. 
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Die Vorhaltung in der definierten Menge sowie die eindeutige Nummerierung der PLS-Taschen sind von 
den jeweiligen Bezirkskommanden in Absprache mit den Bezirksstellenkommandanten zu gewährleisten. 

6.4 Beschreibung des Patientenleitsystems (Patientenleittasche) 

Die PLT besteht aus einer weißen, orangen und schwarz bedruckten, wasserfesten Kunststofftasche mit 
einem Gummiband zur Befestigung am Patienten, hat die Abmessungen 11,5 x 27 cm und weist auf der 
Rückseite eine Hülle mit transparentem Sichtfeld auf. 

 

In der Hülle sind enthalten: 

¶ ein Behandlungs-Protokoll (blau) 
¶ ein Identifikations-Protokoll (rosa) 

¶ 5 gelbe, reflektierende, gleichseitige und selbstklebende Dreiecke (20 x 20 mm Seitenlänge) mit 
schwarzem Rand zur Kennzeichnung kontaminierter Patienten und kontaminierter Sachen 

¶ Alle Patienten, die mit Prioritªt geborgen werden sollen, werden mit der gelben ðDringendä- Karte 
gekennzeichnet. Diese Karte wird bei der Triagestelle wieder entfernt.  

¶ Zusätzlich dazu enthält die Patientenleittasche auch eine ðVerstorbenä â Karte. 

¶ 30 Selbstklebe-Nummernetiketten 
 

Die Tasche weist zwei Abrisse auf, je einen für die Schadensplatzorganisation (Verladestelle) und das 
Zielspital. 
 

Tasche, Abrisse, Protokolle und Selbstklebe-Etiketten sind mit der gleichen Nummer versehen. 
Die orange Leuchtfarbe macht die Tasche auffällig. Sie ist mit verschiedenen Stiften, vorzugsweise mit 
wasserfesten Filzstiften zu beschriften. 
 

Nummerierung der PLS-Taschen 

Die Patientenleittaschen sind unmittelbar nach deren Beschaffung durch die benutzende Organisation mit 
den Nummern-Etiketten zu versehen.  

Vorgesehene Stellen sind: 

¶ Vorderseite Patientenleittasche oben rechts 

¶ Vorderseite ðAbriss f¿r Zielspitalä 
¶ Vorderseite unterster Abriss 

¶ Behandlungs-Protokoll (in der Tasche) 
¶ Identifikations-Protokoll (in der Tasche) 

¶ Patientenkarte Dringend (in der Tasche)  
¶ Verstorben-Karte (in der Tasche)  

Dabei ist größte Vorsicht geboten, damit keine Verwechslungen entstehen (falsche Protokolle in der 
Tasche). Die überzähligen nummerierten Etiketten sind in die Tasche zurückzustecken. 
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Zusammensetzung der Nummer: 

3 Bundeslandkennung 
RK Kennung der Organisation 
24 Bezirkskennung  
0001 Fortlaufende Nummer 
 
 
Die Ziffern und Buchstaben werden in gut lesbarer Schrift aufgedruckt. 
Ist keine Bezirks- bzw. Statutarstadtnummer möglich (Bundesorganisation) können diese Stellen für 
entsprechend größere fortlaufende Nummern verwendet werden. Die Bezirkskennung wird mit den 
bekannten Nummern der Bezirke (01 - 27) durchgeführt. 
 
 
 
 
 
Eine genauere Information zur ðBundesland- und Bezirkskennungä erhalten Sie im Anhang. 

Anhand des Patientenleitsystems (PLS) werden folgende Daten festgehalten: 

¶ Grobdiagnose des Patienten 
¶ Triagezuteilung 

¶ Transportpriorität 

¶ Name des Patienten 

¶ medizinische Behandlungshinweise und deren Durchführung 
¶ empfohlene Lagerung des Patienten 

¶ Empfehlung des Zielspitales bzw. der Abteilung 

¶ mit dem Transport beauftragtes Rettungsfahrzeug 
¶ Zielspital 

¶ jeweilige Uhrzeit der einzelnen Handlungsschritte 
¶ Zeitpunkt der Todesfeststellung  

¶ die Warnung ðkontaminiertä 
 
Eine genaue Beschreibung zur ðVerwendung des Patientenleitsystemsä finden Sie im Anhang (A.6). 

  

3 RK 24-0001 

Um sicherzustellen, dass die gleiche Nummer nicht zweimal vorkommt, sind die fortlaufenden 
Nummern von den verwendenden Organisationen zu verwalten und zu vergeben. Unnummerierte 

PLS-Taschen dürfen weder in Übungen noch im Ernstfall verwendet werden. 
 
 
 
 

Bundesland- 
kennung 

Kennung der 
Organisation 

Bezirks- 
kennung 

Fortlaufende 
Nummer 
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7 KENNZEICHNUNG UND WEGWEISUNG 

Bei Großeinsätzen an abgelegenen und schlecht zugänglichen Orten erhält der Zeitfaktor eine ganz 
besondere Bedeutung. Umherirrende, einander entgegenkommende Rettungswagen und 
Feuerwehrfahrzeuge verzögern die Hilfeleistung. Um dies zu verhindern gibt es ein besonderes 
Kennzeichnungssystem.  

Folgende Anforderungen müssen erfüllt werden: 

¶ einfache Handhabung 

¶ kleines Gewicht und Volumen (Transport) 
¶ leicht verständlich für Berechtigte 

¶ möglichst nichtssagend für Schaulustige 

¶ kleiner Zeitbedarf zum Aufstellen benötigt 

¶ innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort mit dem Organisationsset, weil in der 1. Phase wichtig 
¶ keine Verwechslung mit übriger Wegweisung 

¶ bei Tag und Nacht gut erkennbar (reflektierend, wenn möglich nachtleuchtend) 
¶ einheitlich für ganz Österreich 

 

Ziel 

Die Kennzeichnung der Elemente im Schadensraum soll für einen reibungslosen und raschen Ablauf der 
Hilfsmaßnahmen sorgen. 
 

Folgende Räume werden mit Kennzeichnungsschildern ausgestattet: 

 

Triageraum 
¶ dreieckige Schilder  
¶ mit orangem Untergrund 

¶ schwarzem Rand 
¶ Gefahrenkennzeichen mit gelbem Untergrund 

 
Behandlungsraum 
¶ runde Schilder 

¶ mit schwarzem Rand     
¶ unterschiedlicher Untergrundfarbe 

 
Transportraum 
¶ rechteckige Schilder    
¶ mit weißem Untergrund  

¶ mit blauer Umrandung 
¶ schwarzer Schrift 

¶ Zufahrtspfeile dreieckig und rot umrandet 
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Weitere Kennzeichen im Schadensraum   
¶ quadratische Schilder  

¶ mit unterschiedlicher Untergrundfarbe 
¶ Kennzeichen f¿r ðEinsatzleiter RKå (weiß mit rotem Rand, schwarzer Schrift) 

 
Die Kennzeichnung der Stellen und Leitungsfunktionen (Personen) sind identisch. Für die 
Leitungsfunktionen gibt es Kennzeichnungswesten in weißer Grundfarbe. 
 
Speziell die Kennzeichnung als ðEinsatzleiter RKä muss fr¿hzeitig, schon bei der Mannschaft des 
ersteintreffenden Fahrzeuges erfolgen, sodass der vorübergehende RK Einsatzleiter klar erkennbar ist. 
Dies gilt in gleicher Weise speziell auch f¿r den ðNotfall Kleinä (NFK) aber auch f¿r den ðNotfall Mittelä 
(NFM).  
 
Insbesondere beim ðNotfall GroÇä (NFG) soll die Stellenkennzeichnung möglichst früh beim Aufbau der 
SanHiSt erfolgen, um einen reibungslosen und eindeutigen Ablauf zu ermöglichen. 
 
Alle anderen in der SanHiSt tätigen Personen (also jene, die keine Leitungsfunktion ausführen) haben die 
gesamte Schutzausrüstung (roter Anorak) oder zumindest eine RK Warnweste zu tragen. Es ist sehr 
wichtig, sich an diese Schutzausrüstung zu halten, um einerseits die persönliche Sicherheit (gesehen 
werden,Û) zu gewªhrleisten und andererseits die Erkennbarkeit der Personen mit F¿hrungsaufgaben 
(Kennzeichnung mit Piktogramm) noch besser zu ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

5. Auflage - 01/2012  NFK / NFM / NFG  

 

49 

Großunfallset ðGUSä 

8 MATERIAL UND AUSRÜSTUNG 

Zur Bewältigung eines Großunfalles hat jeder Landesverband in seinem Wirkungsbereich für eine 
ausreichende Ausrüstung zur Errichtung und zum Betrieb von ðSanHiSt´sä Sorge zu tragen. Bestehende 
Systeme, die dieser Verordnung entsprechen, können bis zu einer Neuanschaffung verwendet werden. 
 
Auf Grund langjähriger statistischer Werte muss bei der Materialzusammenstellung und -stationierung 
davon ausgegangen werden, dass einmal jährlich ein Notfall Groß mit ca. 50 Verletzten irgendwo in 
Österreich eintritt. 
 
Das Ziel muss daher sein, ein Ereignis dieser Größenordnung möglichst mit der Ausrüstung eines 
politischen Bezirkes bewältigen zu können (Alarmierung von NAH, NAW oder anderen Spezialgruppen 
ausgenommen!). 
 
Das Einsatzumfeld sollte bei der Alarmierung und vor allem bei der Entsendung von Personal und 
Material genau beachtet werden. Ein ðineffizienter Mehraufwandå ist z.B. das Mitf¿hren von grºÇeren 
Notstromgeneratoren bei Tageslicht! Die Ausr¿stung f¿r den äStandardeinsatzå (= bei Tageslicht, 
trockener Witterung über ca. +15 °C, keine Bergungs- und Zufahrtserschwernisse, keine besonderen 
Verletztenmuster, voraussichtliche Einsatzdauer nicht länger als ca. 6 Stunden) soll derart beschaffen 
sein, dass diese bei jedem Großunfall gebraucht und daher immer eingesetzt werden kann. 
 
Nachfolgend dargestelltes Großunfallset ðGUSä wird für eine Gesamtanzahl von ca. 25 Verletzten  
erfahrungsgemäß benötigt. 
 

Übersicht GUS für ca. 25 Verletzte 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Bedarf 
ergänzen 

 

Bei Bedarf 
ergänzen  

Bei Bedarf 
ergänzen 

 
 

 

Beleuchtungsset 1 

BeGUS 1 

 

 

 

 

 

 

 

BeGUS 2 
Dekontamination 

Suchhunde 
Lagertechnik,  etc. 

SPEZIALSETS 

1 x 

FUE 
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Das Großunfallset muss nicht zwingend aus Anhängern bestehen, sondern es können auch Rollcontainer 
oder nicht ausgebaute Transporter diesen Zweck erfüllen. 
 
Das ðStandardgroÇunfallsetä wird daher in jedem politischen Bezirk und zusätzlich einmal pro Bereich an 
geeigneten Orten stªndig einsatzbereit gehalten und sollte als äzweite Welleå gleich nach 
ersteintreffenden Rettungsmittel durch die nachfolgenden Kräfte in den Schadensraum transportiert 
werden. Transportiert werden diese Sets in Notfallgerätewagen (NGW) oder Notfallgeräteanhänger 
(NGA). 
 
 
 
 
 
Das Zusatzmaterial wie Schaufeltragen, tragbarer Sauerstoff, etc. wird aus den RTWËs und KTWçs 
entnommen und die fallweise benötigten Ergänzungs-, Beleuchtungs- und Spezialsets werden an 
geeigneten Orten und in brauchbarer Stückzahl einsatzbereit gehalten, wobei eine Vorlaufzeit von einer 
Stunde eingehalten werden soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Das Führungsunterstützungselement ist pro politischen Bezirk einmal vorzuhalten. 
Ein kleines OrGUS ist in RTW, NAW, NEF und Kommandofahrzeugen vorzuhalten. 
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9 KOMMUNIKATION IM EINSATZRAUM 

9.1 Kommunikation 

Für die Bereitstellung ausreichender Kommunikationsmittel ist Vorsorge zu treffen. 
 
ðNF1ä und ðNFKä sind nachrichtentechnisch meist ohne grºÇere Schwierigkeiten zu bewªltigen. Beim 
Einsatz von Rettungsorganisationen mit unterschiedlichen Funksystemen entstehen jedoch auch schon 
beim ðNFMä betrªchtliche Schwierigkeiten.  
Bei allen Notfalleinsätzen hat sich die Verwendung von Handfunkgeräten als unbedingt notwendig 
herausgestellt. Beim NFG werden an die Kommunikation und Organisation die allerhöchsten 
Anforderungen gestellt. 
 
Die Kommunikation der Einsatzkräfte untereinander erfolgt auf ðSicht- und Hºrweiteå. 

Folgende Mittel werden zur Kommunikation verwendet: 

¶ Wegweiser zum Einsatzort 

¶ Kennzeichnung der Stellen und des Personals der Sanitätshilfsstelle  
¶ Zuruf, Dachlautsprecher und Megaphon 

¶ Melder 
 

 
 
 

9.2 Allgemeine Regeln beim Großunfall 

¶ Alle ausrückenden Einheiten haben sich (auf der Betriebssprechgruppe) bei der Leitstelle mit dem 
Status äZUM Berufungsortå zu melden.  

¶ Die Zufahrtswegweisung ist zu beachten und nur im Notfall ist die Leitstelle anzusprechen. 

¶ Bei der Ankunft im Schadensraum ist der Status ðAm Berufungsortä zu geben. 

¶ Die mitgeführten Handfunkgeräte sind bei der Material- und Meldestelle oder der 
Führungsunterstützungseinheit (wenn noch keine Material- und Meldestelle aufgebaut ist) abzugeben; 
diese werden nach Priorität vom Leiter MatMeldeStelle und / oder dem EL-RK zugeteilt.  

¶ Die zu verwendende Funksprechgruppe im Schadensraum wird durch den EL-RK festgelegt und der 
Leitstelle mitgeteilt. Leitungsfunktionen, die koordinierte Maßnahmen durchzuführen haben, müssen 
sicherstellen, dass diese stets eine Verbindung zur Leitstelle aufrechterhalten. Die festgelegte 
Sprechgruppe im Schadensraum ist sofort auf allen mitgebrachten Handfunkgeräten einzustellen.  

¶ Fahrzeugfunkgeräte können in der Regel auf der Betriebssprechgruppe verbleiben. 
¶ Beim Patiententransport wird durch den ðLeiter Transportä das Zielkrankenhaus zugewiesen und am 

Fahrzeugfunkgerät wird der Status ðZum Zielortä gegeben. Dabei wird selbstständig Kontakt auf der 
Betriebssprechgruppe  mit der Leitstelle aufgenommen, um die Patientendaten (PLS-Nummer) und das 
Zielkrankenhaus durchzugeben. 

¶ Beim Herstellen der Einsatzbereitschaft (Einsatzende) ist am Fahrzeugfunkgerªt der Status ðFrei über 
Funkä zu geben. Gleichzeitig ist eine Meldung ¿ber die Einsatzbereitschaft bzw. 
Verwendungsbestimmung an die Leitstelle erforderlich. 

¶ Nach dem Einsatz sind die zur Verfügung gestellten Funkgeräte wieder geordnet an die ausgebende 
Stelle zurückzugeben. 

Am Schadensplatz wird der FUNK erst dann eingesetzt, wenn die Kommunikationsmittel auf Sicht- und 
Hörweite NICHT mehr ausreichen! 
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9.3 Führungsunterstützungselement (FUE) 

NF1 und NFK können aus Sicht der Kommunikation durch den EL-RK gemeinsam mit der Leitstelle 
abgearbeitet werden.  
Bei einem größeren Ereignis (NFM oder NFG) muss die Last der Kommunikation vom EL-RK auf eine 
eigene Einheit transferiert werden, das Führungsunterstützungselement kurz FUE. 
Diese Einheit hat die Aufgabe des Meldekopfes für den Einsatz und als Bindeglied zwischen Einheiten, EL-
RK und ðAußenweltä. 

Aufgaben im Detail: 

¶ alleinige Schnittstelle in den Einsatz 

¶ Definition der Funkgruppen 
¶ Führung der Einsatzdokumentation 

¶ Unterst¿tzung des ðLeiter Transportä in Zusammenarbeit mit der Leitstelle 
 
Damit diese Einheiten auch zeitnah im Einsatz stehen können, muss jedes Bezirkskommando zumindest 
eine Einheit einsatzbereit vorhalten. 

9.4 LV-MLS 

Sollte es bei sehr großen, unübersichtlichen (mehrere FUE im Einsatz oder Bildung eines Einsatzstabes) 
oder lange andauernden Einsätzen (voraussichtliche Einsatzdauer über 6 Stunden) notwendig werden 
eine Mobile Leitstelle (MLS) einzusetzen, so ist diese vom Einsatzleiter über die Rufbereitschaft des 
Landesverbandes als LV-MLS anzufordern. Die Alarmierung der Einheit erfolgt durch die Leitstelle. 
 
Die LV-MLS wird außerdem bei vorgeplanten, großen Ambulanzdiensten (große Sanitätsbereitstellungen) 
sowie als Meldesammelstelle des Landeseinsatzstabes oder eines Bereichsstabes verwendet. Die 
Anforderung erfolgt wieder über die Rufbereitschaft des Landesverbandes, die Alarmierung über die 
Leitstelle. 
 
Sollte die LV-MLS außerhalb des Bundeslandes zum Einsatz kommen, zum Beispiel als Ablöse oder 
Unterstützung für eine MLS eines anderen Bundeslandes bei einem Katastrophenfall, so kann sie als RK-
HE 4 über die Rufbereitschaft des Landesverbandes angefordert werden. 
 

9.5 Kommunikation im Schadensraum 

Grundsätzlich ist im Schadensraum im normalen TETRA-Modus (TMO) zu arbeiten. Eine funktechnische 
Trennung einzelner Einheiten in verschieden zu verwendenden Sprechgruppen wird durch den EL-RK 
festgelegt. 
 
Eine genauere Beschreibung der ðKommunikation im Schadensraumä und den ðStandardplan 
Kommunikation NFGä finden Sie im Anhang (A.9.5). 

9.6 Dokumentation 

Für NF1 und NFK sind meist die Patienten-Transportprotokolle sowie die Dokumentation jedes einzelnen 
Sanitäters und der Leitstelle ausreichend. Ab einem NFM ist eine zusätzliche Dokumentation im 
Schadensraum notwendig. Diese Dokumentation soll die zeitlichen Abläufe sowie die getroffenen 
Entscheidungen im Schadensraum wiedergeben. Dies ist für Lagebesprechungen, Pressemitteilungen, 
Einsatznachbesprechungen, etc. überaus wichtig. 
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Die Dokumentation der Einsatzkräfte erfolgt durch: 

¶ Führung von Hilfsblättern 

¶ PLS  
¶ Führung von schriftlichen Aufzeichnungen über die Entscheidungen 

¶ Führung von schriftlichen Aufzeichnungen bei Lagebesprechungen, etc. 
¶ Einsatztagebuch eines ggf. eingesetzten Einsatzstabes (z.B. im System DRUMS) 
 

Es ist zu empfehlen, ab NFM das PLS zur Dokumentation der Patienten zu verwenden. 
 

Ab einem NFG, sind vom ðLeiter Transportä die aktuellen KH Transportprotokolle zu verwenden. 
 
Für die Durchführung der notwendigen Dokumentationsaufgaben ist auf die FUE zurückzugreifen. 
 
 
 
 
 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Es hängt von jedem im Schadensraum eingesetzten Mitarbeiter ab â und daher nicht nur vom 
medizinischen Personal â ob den Patienten im Großeinsatzfall die optimale Hilfe entgegengebracht wird. 
 

Ziel ist schließlich immer: 

¶ Einsätze für Großunfälle sollten gut geplant und vorbereitet sein 

¶ benötigte Materialen sollten vorhanden, bereitgestellt und innerhalb minimaler Zeit einsatzbereit sein 

¶ vorbereitete und verfügbare Checklisten 
¶ alle Einsatzkräfte im Schadensraum sollten ihre Aufgaben kennen 

¶ klare und eindeutige Führungsstrukturen frei von Prestigedenken 
¶ alle Einsatzkräfte sollten die verschiedenen Prioritäten kennen 

¶ im Einsatzfall sollte man sich nicht in Einzelheiten verlieren, sondern sich zuerst einen Überblick 
verschaffen 

¶ eine eingespielte und eingeübte Organisation 
 

Grundsätzlich gilt die bekannte Forderung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĂDas Bestmögliche, 
für die größte Zahl, 

zur rechten Zeit, 
am richtigen Ortñ 

 
(Bowers) 

 

Es kann nie zu viel dokumentiert werden! 




